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Beschlussvorlage 
- öffentlich - 

VL-53/2022 1. Ergänzung 
Abteilung Kämmerei 
Verfasser Carina Schmück 

 Datum 31.10.2022 
 
 
Betreff: 
Neufestsetzung der Benutzungsgebühren zur Abwasserentsorgung der Gemeinde Glauburg 
zum 01.01.2023 
 
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand 09.11.2022  
Gemeindevertretung der Gemeinde Glauburg 14.11.2022  

 
 
Sachdarstellung / Erläuterungen: 
Die Gebührenhaushalte müssen zwingend ausgeglichen sein. Die bisherigen Kostende-
ckungsgrade machen demnach eine jährliche Überprüfung und ggf. eine Neufestsetzung 
der Benutzungsgebühren erforderlich (siehe Anlage). 
Aus der beiliegenden Übersicht können Sie die Ergebnisse der Jahre 2012 bis 2019, die 
vorläufigen Ergebnisse der Jahre 2020 und 2021 sowie die Ansätze für die Jahre 2022 bis 
2025 entnehmen. Als Grundlage für die Berechnung der kostendeckenden Gebühr dienten 
die Planzahlen für die Jahre 2023 – 2025 (3-jähriger Planungszeitraum). Diese können 
von dem tatsächlichen Jahresergebnis abweichen, da es sich hier um eine Vorschau han-
delt. Ein Beschluss wird allerdings nur für das Jahr 2023 gefasst, da eine weitergehende 
Beschlussfassung zu ungenau wäre. Zum 31.12.2020 besteht eine voraussichtliche Ge-
bührenausgleichsrücklage für den Bereich Abwasser i.H.v. 315.912,83 €.  
Die Rücklage ist durch geplante und dann verschobene EKVO-Maßnahmen entstanden. 
Voraussichtlich ergibt sich ein Überschuss im Jahr 2021, dieser würde dann entsprechend 
der Rücklage zugeführt werden. 
 
Zur Deckung der Kosten im Jahr 2021 ist gemäß der Kalkulation eine Schmutzwas-
sergebühr i.H.v. 3,17 € pro cbm und eine Niederschlagswassergebühr i.H.v. 0,66 € 
pro qm erforderlich. 
 
Derzeit liegt die Schmutzwassergebühr bei 2,55 € pro cbm und die Niederschlagswasser-
gebühr bei 0,55 € pro qm. Aufgrund der hohen vorhandenen Rücklage und der vorliegen-
den Kalkulation wird vorgeschlagen, diese Gebühren nicht zu erhöhen.   
Im Herbst 2023 werden die Gebühren erneut kalkuliert.   
 
Die Gemeindevertretung ist darüber zu informieren, dass keine Anpassung der Schmutzwasser- 
und Niederschlagswassergebühr zum 01.01.2023 erfolgt.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
------ 
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Haushaltsrechtliche Darstellung: 
 
 
 
DER GEMEINDEVORSTAND 
DER GEMEINDE GLAUBURG 
 
 
Henrike Strauch 
Bürgermeisterin 
 
 
 
Anlage: 
1. 41 Neue Gebührenermittlung Abwasser 2020.xlsx 
 




